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Begründung:  

1. Verfahren 

1.1 Verfahrensart 

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13b Baugesetzbuch (BauGB) (Einbeziehung von Au-

ßenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) im beschleunigten Verfahren aufge-

stellt. Zeitlich begrenzt können Bebauungspläne mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a 

BauGB von weniger als 10.000 m², durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flä-

chen begründet wird, die an bebaute Ortsteile (gem. § 30 bzw. § 34 BauGB) anschließen, 

gemäß § 13b BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 

Voraussetzung für die Anwendung der nachfolgend beschriebenen Verfahrensvereinfa-

chungen ist, dass eine zulässige Grundfläche i. S. des § 19 Abs. 2 der BauNVO oder eine 

Größe der Grundfläche von weniger als 10.000 Quadratmetern festgesetzt wird. Die Plan-

gebietsgröße beträgt insgesamt ca. 23.620 m². Mit Einbeziehen einer GRZ von 0,3 bleibt 

die Grundfläche unter dem zulässigen Schwellenwert. Weiter dürfen, wie im Verfahren 

nach § 13a BauGB, durch die Planung keine Zulässigkeiten von Vorhaben begründet wer-

den, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Ge-

setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht oder der Störfallver-

ordnung unterliegen. Auch dürfen durch die Planung keine Anhaltspunkte für die Beein-

trächtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (Gebiete von ge-

meinschaftlicher Bedeutung und europäische Vogelschutzgebiete) bestehen.  

Der Entwurf schafft mit den Festsetzungen für bislang als Grünland (Weide / Wiese) ge-

nutzte Flächen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbebauung. 

Da das Plangebiet im Süden an ein FFH-Gebiet angrenzt, wurde eine FFH-Vorprüfung an-

gefertigt.  

Im vorliegenden Verfahren nach § 13b BauGB wird gemäß § 13a Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 

Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 BauGB von folgenden Verfahrenserleichterungen Gebrauch ge-

macht: 

- Von der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und Erörterung nach § 3 

Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB wird abgesehen. 

- Die Eingriffsregelung findet keine Anwendung. Eingriffe, die auf Grund der Auf-

stellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten als i.S.d. § 1a Abs. 3 
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BauGB vor der Planung erfolgt oder zulässig und sind danach nicht auszuglei-

chen. 

- Ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungsplans (FNP) 

abweicht, kann auch aufgestellt werden, bevor der FNP geändert oder ergänzt 

ist. Der FNP ist im Wege der Berichtigung anzupassen. 

- Schließlich wird im beschleunigten Verfahren –wie im vereinfachten Verfahren– 

von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen und infolge dessen 

kein Umweltbericht erstellt. 

Gemäß den Vorschriften des BauGB wird ortsüblich bekannt gemacht, dass die Gemeinde 

beabsichtigt, diesen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung aufzustellen. 

1.2 Verfahrensablauf  

Aufstellungsbeschluss 

Am 14.11.2019 wurde von dem Rat der Gemeinde Dahlem der Beschluss zur Aufstellung 

des Bebauungsplans „Auf der Menn II“ gefasst.  

Landesplanerische Abstimmung: 

Der Aufstellungsbeschluss wurde mit Schreiben vom 04.12.2019 bei der Bezirksregierung 

Köln zur Anzeige gebracht. Die Grundsätze, Ziele und sonstigen Erfordernisse der Raum-

ordnung und Landesplanung wurden der Gemeinde mit Schreiben der Bezirksregierung 

vom 13.12.2019 mitgeteilt. Es bestehen aus landesplanerischer Sicht keine Bedenken ge-

gen die Berichtigung des Flächennutzungsplans, unter der Voraussetzung, dass die Belan-

ge des Naturschutzes unter Einbezug der Unteren Naturschutzbehörde geklärt werden. 

Des Weiteren ist die Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebieten 

nachzuweisen. 

 

2. Anlass, Erforderlichkeit und Ziele der Planaufst ellung 
In der Gemeinde Dahlem besteht eine große anhaltende Nachfrage nach Bauland. Gesucht 

werden Bauflächen, die mit einem geringen Kosten- und Planungsaufwand erschlossen 

werden können. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf der Menn II“ sollen nun 

neue Wohngebietsflächen in der Gemeinde Dahlem geschaffen werden. Von Vorteil ist, 

dass die Bauzeile entlang der Straße „Am Sportplatz“ bereits verkehrs- und abwassertech-

nisch erschlossen ist und dort kaum weitere Kosten anfallen. Das Ziel der Planung ist es, 
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im Hauptort der Gemeinde Dahlem, der verkehrstechnisch günstig an der B51 gelegen ist, 

einen Wohnstandort für die ortsansässige und zuziehende Bevölkerung zu bieten, um eine 

negative Bevölkerungsentwicklung zu verhindern. Die Grundstücksgrößen sollen regional-

typisch großzügig ausgestaltet werden, um den Anforderungen der Bewohner gerecht zu 

werden.  

 

3. Räumlicher Geltungsbereich und Bestandteile des Bebauungs-
plans 
Der 2,36 ha große räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt am nordwestli-

chen Rand von Dahlem und umfasst die Flurstücke 4 (teilweise),5 ,6 ,7, 10 (teilweise) Flur 

39, Gemarkung Dahlem und Flurstück 20, 358 (teilweise) Flur 29, Gemarkung Dahlem. Be-

grenzt wird das Plangebiet im Norden durch die Ursprungsstraße, im Osten durch das be-

stehende Wohngebiet „Auf der Menn“, südlich grenzt die Straße „Am Sportplatz“ und Ten-

nisplätze an den Geltungsbereich, westlich angrenzend befinden sich Weideflächen. Die 

eindeutige Abgrenzung des Plangebietes ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

Der Bebauungsplan besteht aus: 

- der Planzeichnung mit den zeichnerischen Festsetzungen und 

- den textlichen Festsetzungen, Hinweisen und Empfehlungen. 

Die Begründung ist gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt. Sie ist unterteilt in: 

- Die Allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 

Planung 

Zusätzlich sind dem Bebauungsplan beigefügt: 

-  Artenschutzrechtliche Prüfung – Stufe II (Dr. Birgit Blosat, Stand: 12/2019) 

-  FFH-Vorprüfung (Dr. Birgit Blosat, 11/2019) 

-  Schalltechnische Untersuchung (Naundorf Umweltconsulting GmbH, Stand: 
01/2020) 

-  Hydrogeologische Untersuchung (Wessling GmbH, Stand: 09/2019) 
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4. Ausgangssituation: Beschreibung des Planbereichs  

4.1 Stadträumliche Einbindung 

Das Plangebiet „Auf der Menn II“ schließt unmittelbar an das Wohngebiet „Auf der Menn“ 

an. Das Plangebiet entsteht in Ortsrandlage anknüpfend an die bestehende Bebauung 

nördlich entlang der „Ursprungstraße“, „Auf der Menn“, sowie den Sportanlagen südlich des 

Plangebietes. Die Festsetzungen zur Bauweise, Art und Maß der baulichen Nutzung richten 

sich nach den ortstypischen Gegebenheiten, damit sich der Bebauungsplan „Auf der Menn 

II“ städtebaulich in den Ort Dahlem einfügt.   

4.2 Topographie 

Das Gelände des Plangebietes liegt in einer Hanglage, die sich in ihrem unteren Bereich 

dann in zwei Gefällerichtungen aufteilt (in Richtung der zwei umgebenden Straßenzüge). 

Diese Richtungsänderung verläuft etwa entlang der Weißdornhecke parallel oberhalb der 

Straße „Am Sportplatz“. Der höchste Punkt im Plangebiet liegt auf einer Höhe von ca. 524m 

ü. NN im südwestlichen Teil und der tiefste Punkt auf ca. 510m ü. NN im südöstlichen Teil 

des Plangebiets. Damit herrscht ein Höhenunterschied von ca. 14 Metern. Das Gelände hat 

insgesamt eine fast gleichmäßige Hangneigung. 

4.3 Bebauungspläne / Historie 

In den 1980er Jahren entstanden bereits erste Überlegungen, die Baugrundstücke am 

Sportplatz zu erschließen. Aufgrund der Nähe zu den Sportanlagen wurde dies allerdings 

zunächst zurückgestellt. Die heutige Planung grenzt an den bestehenden Bebauungsplan 

„Auf der Menn“ östlich des Gebietes.  

4.4 Derzeitige Bebauung und Nutzung  

Zurzeit wird der größte Teil der Fläche als Grünland genutzt. Das Gebiet ist durchzogen 

von landwirtschaftlich genutzten Wegeparzellen, die tlw. nicht mehr genutzt werden. Im 

Norden des Plangebietes befindet sich eine Brache, die als Weidefläche genutzt wird, mit 

einzelnen Obstbäumen. Eine aktuelle Bebauung ist auf der Fläche nicht vorzufinden.  

4.5 Erschließung 

Die Erschließung erfolgt für die südöstliche Bauzeile über die vorhandene Straße „Am 

Sportplatz“, die bereits über verkehrs- und abwassertechnische Anlagen verfügt. Der restli-

che Teil des Plangebietes wird mit Anschluss an die Ursprungsstraße, über eine ca. 200m 

lange Erschließungsstraße erschlossen. Davon zweigt ein ca. 50m langer Seitenstich für 
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die nordwestlichen Grundstücke ab. Bis zum Abzweig verläuft die Erschließungsstraße ge-

rade und geht dann in eine Rechtskurve mit einem 100m-Kurvenradius über, danach wie-

der gerade. Am Ende der Bauflächen endet die Erschließung in einem Wendehammer, der 

für ein 3-achsiges Müllfahrzeug ausgelegt ist. Von diesem Wendehammer ist eine 10m lan-

ge Fußwegverbindung zum angrenzenden Wirtschaftsweg vorgesehen. Die Breite und Kur-

venradien orientieren sich an den Kurvenradien für Feuerwehrfahrzeuge und Breiten für 

Feuerwehrzufahrten, sodass ein zweiter Rettungsweg in das Wohngebiet über den Wirt-

schaftsweg von der Straße „Am Sportplatz“ gewährleistet werden kann.   

4.6 Ver- und Entsorgung 

Der südliche Teil des Baugebietes an der Straße „Am Sportplatz“, sowie der nördliche Teil 

an der Planstraße A und B wird an das örtlich bestehende Ver- und Entsorgungsnetz ange-

schlossen. Die Entwässerung des Baugebietes „Auf der Menn II“ erfolgt, gem. Absprache 

mit der Bezirksregierung Köln im Mischsystem. Die LWA-Flutberechnung aus dem Jahre 

1999 hat dies bereits mit eingerechnet, s.h. 

4.7 Natur, Landschaft, Umwelt 

Zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurden eine FFH-Vorprüfung und Artenschutzrecht-

liche Prüfung – Stufe II (ASP II) durchgeführt, da das Gebiet im Südwesten an das FFH-

Gebiet „Dahlemer Kalktriften“ grenzt. Die Landschaft ist offen und hügelig. Das Land-

schaftsbild wird durch die Lage zwischen Bundesstraße und Sportplatz und die bereits vor-

handene Wohnbebauung nicht beeinträchtigt. Nordwestlich des Plangebietes liegen Obst-

bäume, zu denen ein Abstand gehalten werden muss, um deren Erhalt zu gewährleisten. 

Diese liegen daher außerhalb der Abgrenzung. Die Weißdornhecke zwischen den Baupar-

zellen „Am Sportplatz“ und den Parzellen an der Planstraße kann in ihrer jetzigen Form er-

halten oder ergänzt werden, da sie als Eingrünung der Parzellen dienen kann.  
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5. Übergeordnete Planungen 

5.1 Landes- und Regionalplanung 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen ist das Plan-

gebiet (siehe roter Kreis) als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) eingetragen. Ein Teil im 

Südwesten des Plangebietes ist landwirtschaftliche Fläche (siehe Abbildung 1). 

 

 Abbildung 1: Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen 

5.2 Flächennutzungsplan 

Ein Teil des Plangebietes ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde Dahlem als Wohnbau-

fläche festgesetzt (siehe Abbildung 2). Der restliche deutlich kleinere Teil im südwestlichen 

Teil des Plangebietes ist als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt. Für die Berichtigung 

des Flächennutzungsplans wurde am 04.12.2019 eine landesplanerische Anfrage von der 

Gemeinde an die Bezirksregierung Köln gestellt. Diese wurde am 13.12.2019 bestätigt. 

 

 Abbildung 2: Flächennutzungsplan Gemeinde Dahlem 
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5.3 Landschaftsplan 

Das Plangebiet (roter Kreis) liegt zum großen Teil im temporären Landschaftsschutz, aber 

außerhalb von Landschaftsschutzgebieten. Südwestlich grenzt das Naturschutzgebiet N 

2.1-14 (gleichzeitig FFH-Gebiet) an, sowie das Landschaftsschutzgebiet 2.2-1 (siehe Abbil-

dung 3).  

 

 Abbildung 3: Landschaftsplan Dahlem 

Die Entwicklungsziele des Landschaftsplans sehen für den Bereich des Bebauungsplans 

eine temporäre Erhaltung der jetzigen Landschaftsstruktur bis zur Realisierung von Vorha-

ben über die Bauleitplanung vor (siehe Abbildung 4, Nr.4).  

 

 

 Abbildung 4: Entwicklungsziele Landschaftsplan Dahlem 
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6. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB) 

6.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulich er Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

i.V.m. BauNVO) 

Auf der Grundlage des BauGB und der BauNVO wird im Bebauungsplan ein Allgemeines 

Wohngebiet (WA) (gem. §4 BauNVO) festgesetzt. Nicht erwünscht sind die gemäß §4, Abs. 

3, Nrn. 4,5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tank-

stellen), da diese mit ihren Standortansprüchen unpassend für das Plangebiet sind. Diese 

passen nicht in die hier geplante Ortsrandbebauung mit Wohngebietscharakter. 

Der BPlan-Entwurf enthält insgesamt 25 Bauparzellen. Von dem im Bebauungsplan ge-

troffenen Parzellierungsvorschlag kann allerdings abgewichen werden. Die Grundstücks-

Breiten wurden in Abstimmung mit der Gemeinde größtenteils auf ca. 20 m, die Tiefen auf 

30-50m festgelegt. Im Durchschnitt ergeben sich für das „Soll-Grundstück“ rd. 830 qm. Ziel 

dieser Abmessungen ist eine aufgelockerte Bebauung, mit erkennbaren Lücken zwischen 

den einzelnen Gebäuden mit ihren Nebenanlagen.  

Folgende grundlegende Festsetzungen sind in Planzeichnung und Nutzungsschablonen 

enthalten: (maximal) 2 Vollgeschosse zulässig; Grundflächenzahl (GRZ): 0,3 / Geschoßflä-

chenzahl (GFZ): 0,6. Bei der Ermittlung der Geschoßflächenzahl (GFZ) sind die Flächen 

von Aufenthaltsräumen außerhalb der Vollgeschosse, einschließlich der zu ihnen gehören-

den Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände, mitzurechnen (§ 20 (3) 

BauNVO). Das Ziel ist die Beeinflussung der Wohndichte. Die Zahl der Vollgeschosse re-

gelt, gemeinsam mit den Festsetzungen zur maximalen Gebäudehöhe, die vertikale Aus-

dehnung der baulichen Anlagen. Die Festlegungen zur maximalen Höhenentwicklung der 

Bebauung sind anhand der Traufhöhe (TH, max. 6,50 m) und der Firsthöhe (FH, max. 8,50 

m) festgelegt. Die zulässige Höhe der Oberkante Fertigfußboden des untersten Vollge-

schosses (OKFFuV) wird über eine maximale Höhe über einen Referenzpunkt gem. den 

Textlichen Festsetzungen Ziffern 1.4.3 und 1.4.4 bestimmt. Die Höhen sind den Nutzungs-

schablonen in der Planzeichnung zu entnehmen. Da für die neuen Straßen noch keine tief-

bautechnische Planung vorliegt, erfolgt die Bestimmung der Höhen anhand der Gelän-

deaufnahme des ÖbVI, die dem BPlan als Grundlage hinterlegt ist. Damit soll gewährleistet 

werden, dass durch die Hanglage keine zu hohen Gebäudekörper entstehen. 

Angestrebt ist eine wirksame Beschränkung der Siedlungsdichte und Höhenentwicklung 

der Bebauung mit dem Ziel, ein ansprechendes Siedlungsbild zum Ortsrand hin zu erhal-

ten. 
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6.2 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 22 BauGB) 

Es wird offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig (gem. §22, Abs. 2 BauNVO) festge-

setzt. Dies ist wichtig, um eine aufgelockerte, an den Bestand von Dahlem angepasste Be-

bauung zu realisieren.  

Garagen und Carports sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten. 

Ziel ist hierbei eine Konzentration der baulichen Anlagen auf diese Bereiche, verbunden mit 

einem einheitlichen Siedlungsbild, einem Freihalten der Straßenränder von optischen Hin-

dernissen bzw. einer Beruhigung der rückwärtigen Bereiche.  

Vor die Außenwand des Hauptgebäudes vortretende, untergeordnete Gebäudeteile (Erker, 

Balkone etc.) (gem. § 6, Abs. 6 BauONW) sind auf der/den Gebäudeseite/n, die der/den 

Erschließungsstraße/n zugewandt sind, auch über die Baugrenze hinaus zulässig. Darüber 

hinaus ist auf dieser/diesen Gebäudeseite/n gemäß § 23, Abs. 3 BauNVO ein Vorspringen 

von nicht nur untergeordneten Gebäudeteilen über die Baugrenze hinaus bis 1,00 m Tiefe 

in max. 3,50 m Breite je Baugrundstück ausnahmsweise zulässig. Damit wird den Bauherrn 

die nötige Freiheit zur Ausgestaltung ihrer Wohnhäuser gegeben. Dies gilt nicht für Gara-

gen und Carports, damit davor eine ausreichend große Aufstellfläche verbleibt. 

Es ist eine untergeordnete Nebenanlage gem. § 14, Abs. 1 BauNVO bis max. 50 cbm Brut-

to-Rauminhalt auf den Grundstücken zulässig. Dies gilt auch außerhalb der Baugrenzen, 

mit Ausnahme der gekennzeichneten Flächen für Anpflanzungen oder Pflanzbindungen. Zu 

Straßenverkehrsflächen ist von diesen Nebenanlagen ein Mindestabstand von 15 m einzu-

halten. Die Bestimmungen der BauONW sind zu beachten. Diese Nebenanlagen können 

beispielsweise Gartenhäuser oder Geräteschuppen sein, die bis zur angegebenen Größe 

realisiert werden können. 

Die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie der 

Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen im Sinne des § 14, Abs. 2 BauNVO sind 

als Ausnahme innerhalb der Baugebiete zulässig, sofern sie so eingegrünt werden, dass 

sie der Sicht von öffentlichen Verkehrsflächen aus entzogen sind, soweit dies technisch 

möglich ist. Dies gilt auch für fernmeldetechnische Nebenanlagen. Diese Maßnahme trägt 

zum optischen Erscheinungsbild des Wohngebietes bei.  

Ziel all dieser Festsetzungen ist es, Einfluss auf das spätere Erscheinungsbild dieses neu-

en Siedlungskörpers zu nehmen und über diese Festsetzungen zu einer Identifikation der 

künftigen Bewohner beizutragen. Die Vorgaben sind andererseits weit genug gefasst, um 

den Bauwilligen noch ausreichend individuellen Gestaltungsspielraum zu lassen. 
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6.3 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäu den 

Eine in ihrem Umfang ortsübliche Wohnnutzung soll durch die Begrenzung der Zahl der 

Wohnungen je Wohngebäude gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB erreicht werden. Dabei soll die 

Anzahl der Wohnungen je Wohngebäude auf zwei Wohnungen beschränkt werden. Das 

Ziel ist es, eine Mehrfamilienhausbebauung zu vermeiden. Durch die Festsetzung ist es 

Bewohnern eines Einfamilienhauses möglich, beispielsweise eine Einliegerwohnung zu 

vermieten. Diese dem städtebaulichen Umfeld entsprechende Limitierung gewährleistet ei-

ne dem Gebietscharakter sowie dem Erschließungssystem angemessene Verdichtung. 

6.4 Geh- und Fahrrecht 

Für den Eigentümer der Parzelle 8, Flur 39, wird ein Geh- und Fahrrecht über einer öffentli-

chen Grünfläche festgesetzt. Der Grund dafür besteht darin, dass die Ein- und Ausfahrt zu 

dem Grundstück an die bisherige Wirtschaftswegparzelle Nr. 5, Flur 39 anschließt. Im Be-

bauungsplan wird die Wirtschaftsweg-Einmündung als öffentliche Grünfläche festgesetzt. 

Damit die bestehende Zufahrt zu dem Grundstück weiterhin gewährleistet bleibt, erhält der 

Eigentümer das Geh- und Fahrrecht an dieser Stelle, um auf die Ursprungstraße zu gelan-

gen.  

6.5 Vorkehrungen zum Schutz, zur Vermeidung oder zu r Minderung von schädlichen 

Umwelteinwirkungen (§9 Abs.1 Nr. 24 BauGB) 

Das Plangebiet wird von verschiedenen schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm 

belastet. Nördlich der Ortslage verläuft die überregionale B51. Die L110 durchquert den 

Ortskern von Dahlem. Unmittelbar grenzen südlich an das Plangebiet Sportanlagen, die 

während der Trainings- und Spielzeiten, wie die überörtlichen Straßen eine Lärmbelastung 

für das Plangebiet darstellen. Daher wurde eine Schalltechnische Untersuchung erstellt 

(Naundorf Umweltconsulting GmbH, 01/2020). 

Da der gutachterlich festgestellte Beurteilungspegel durch die Geräusche des Straßenver-

kehrs (von der B51 und L110)  und der Sportanlagen (südöstlich des Plangebietes) die Ori-

entierungswerte nach Beiblatt 1 der DIN 18005, Teil 1 des Plangebietes überschreitet, wur-

den verschiedene Lärmminderungsmaßnahmen getroffen, um die späteren Bewohner vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm zu schützen: 

 

Anordnung von Gebäuden: 

Eine einfache Methode, um die Lärmeinwirkungen auf die Bebauung zu reduzieren, ist es, 

schutzbedürftige Räume (v.a. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büroräume) und Außenwohnbe-

reiche (Balkone, Loggien, Terrassen) auf der lärmabgewandten Seite der Gebäude anzuord-
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nen. An den durch die Planstraße A und Planstraße B erschlossenen Grundstücken sollten 

diese schutzbedürftigen Räume und Außenwohnbereiche in südöstliche Richtung orientiert 

werden (von der B51 und L110 abgewandt), auf Grundstücken, die durch die Straße „Am 

Sportplatz“ erschlossenen werden, in nordwestliche Richtung (von den Sportanlagen abge-

wandt), oder alternativ eine anderweitige ausreichende Schallabschirmung eingeplant wer-

den, etwa durch eine sinnvolle Anordnung des Hauptgebäudekörpers und/oder baulicher 

Nebenanlagen, wie z.B. Garagen, oder sonstige Schallabschirmungen. Dadurch kann ge-

währleistet werden, dass die schutzbedürftigen Räume und Außenwohnbereiche durch den 

Baukörper vor der Lärmquelle geschützt werden. 

 

Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden: 

Es sind bestimmte bewertete Bauschalldämmmaße (R'w res) einzuhalten, und zwar an zum 

dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen für die gesamte Außenfront des 

Gebäudes. Die nach dem Schallgutachten eintretenden Lärmpegelbereiche („LPB“), mit röm. 

Nrn. II oder III, sind in der Planzeichnung durch Schallschutzsignaturen gegeneinander ab-

gegrenzt (zugrunde gelegt wurde dabei die Lärmkarte aus der Schalltechnischen Untersu-

chung, siehe Abbildung 5). Die (mindestens) einzuhaltenden Werte sind in nachfolgender 

Tabelle aufgeführt.  

Lärmpegelbereich 

(LPB) 

Maßgeblicher Außen-

lärmpegel La in dB(A) 

Bau-Schalldämm-Maß 

R’w,ges für Aufent-

haltsräume in  

Wohnungen 

Bau-Schalldämm-Maß 

R’w,ges für  

Büroräume oder  

Ähnliches 

II 60 30 30 

III 65 35 30 

 

Überall dort, wo passiver Schallschutz erforderlich wird, muss dieser von der gesamten Au-

ßenfront, einschließlich Fenster, Türen, Rollladenkästen, Heizungsnischen, Lüftungsöffnun-

gen etc. eingehalten werden. Die Werte gelten auch für Dachflächen, sofern Aufenthaltsräu-

me daran anschließen. Gemäß DIN 4109, Teil 1, ist darauf zu achten, dass bauliche Maß-

nahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm nur dann wirksam sind, wenn die 

Fenster und Türen bei der Lärmeinwirkung geschlossen bleiben und die geforderte Luft-

schalldämmung durch zusätzliche Lüftungseinrichtungen/ Rollladenkästen nicht verringert 

wird. Keinen passiven Schallschutz genießen Flure, Badezimmer, Toiletten, Abstellräume 

und reine Küchen (keine Wohnküchen), da sie keine zum dauernden Aufenthalt von Men-

schen bestimmte Räume sind. 
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Im Rahmen der späteren konkreten Baugenehmigungsverfahren muss die Eignung der je-

weiligen Außenbauteile der Gebäude nach den Kriterien der DIN 4109, Teil 1 (2018) nach-

gewiesen werden, um den Schallschutz am Gebäude zu gewährleisten.  

Diese Festsetzungen werden getroffen, um die späteren Bewohner am Tag und v.a. in der 

Nacht vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm durch Lärmschutzmaßnah-

men an den Gebäuden zu schützen. 

 

6.6 Anpflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Im Südwesten des Plangebietes in Richtung des FFH-Gebietes „Dahlemer Kalktriften“ wer-

den auf einer Breite von 10m Neupflanzungen von Gehölzstrukturen auf privaten und öffent-

lichen Grundstücksflächen festgesetzt. Diese dienen zur Ein- und Durchgrünung. Dazu sind 

auf den gekennzeichneten Flächen heimische Sträucher gemäß der Artenliste zu pflanzen 

im Abstand von 1,2 bis 1,5 m, damit sich diese zu einer Hecke ausbilden können. Diese 

Maßnahme trägt zum nötigen Abstand zu dem angrenzenden FFH-Gebiet bei (siehe Ziffer 

TF 7.1+7.2). 

 Die öffentlichen Grünflächenanteile sind angrenzend an den Wendehammer zu finden. Die 

Ausgestaltung ist wie die Maßnahme auf den privaten Grünflächen auszuführen. Zusätzlich 

sollen hier aber jeweils Hochstämme zur räumlichen Einfassung des Fußweges / der Notzu-

fahrt integriert werden (siehe Ziffer 7.2).  

Zur Ortsrandeingrünung wird auf einer Breite von 3m eine Bepflanzung auf privaten Grund-

stücksflächen festgesetzt. Die Bepflanzung soll auch hier aus heimischen, standortgerechten 

Bäumen und Sträuchern gemäß der Artenliste bestehen. Die Ausgestaltung erfolgt in glei-

cher Menge und Anordnung wie in der Pflanzung in Richtung des FFH-Gebietes. Eine Be-

sonderheit ist, dass hier ein Hochstamm integriert werden soll (Ziffer 7.3).  

Die vorhandene Weißdornhecke im südlichen Teil des Plangebietes kann auf der gekenn-

zeichneten Fläche erhalten oder mit Anpflanzungen gemäß der Ziffer 7.3 ergänzt werden. 

Der Abstand und die Menge der Pflanzen sind gemäß der vorherigen Maßnahmen (Ziffer 

7.1-7.3) durchzuführen (Ziffer 7.4). 

Auf jedem Baugrundstück soll je angefangene 300 m² Grundstücksfläche 1 heimischer 

Laubbaum (Mindestqualität: Hochstamm, 2 x v., StU 10-12 cm) oder Obsthochstamm ge-

mäß Artenliste gepflanzt werden. Sofern auf dem Grundstück eine Fläche zum Anpflanzen 

von Bäumen, Sträuchern oder sonstigen Bepflanzungen gem. Ziffer 7.3 festgesetzt wurde, 

ist 1 Baum davon in diesen Pflanzstreifen zu integrieren. Alle weiteren Baumpflanzungen 

sind außerhalb der nach Ziffer 7.3 festgesetzten Fläche zu pflanzen. Damit soll vermieden 

werden, dass die Eigentümer alle pflichtmäßig zu pflanzenden Bäume in den Pflanzstreifen 

pflanzen, sondern auf ihrem Grundstück verteilen (Ziffer 7.5).  
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Die Durchführung erfolgt auf den öffentlichen Grünflächen durch die Gemeinde Dahlem spä-

testens innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung des Vorstufenausbaus der Erschließung 

(= Baustraße und Kanal). Bei den übrigen (privaten) Baugrundstücken hat die Durchführung 

durch den jeweiligen Bauherrn spätestens innerhalb eines Jahres nach Bezug des jeweiligen 

Bauobjektes zu erfolgen (Ziffer 7.7). Die Grünanlagen und Gärten sind von den jeweiligen 

Bauherrn der Flächen auf Dauer zu pflegen und zu unterhalten (Ziffer 7.8). 

Die Festsetzungen gewährleisten, dass eine ortstypische Eingrünung des Plangebietes zeit-

nah durchgeführt wird. Damit wird die Biodiversität gefördert und die Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes reduziert. Die Pflanzungen angrenzend an das FFH-Gebiet schützen die-

ses vor schädlichen Auswirkungen.  

6.7 Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zwe ckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 

BauGB) 

Verkehrsflächen 

Die Planstraße A wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als öffentliche Straßenverkehrsflä-

che festgesetzt. Die Querschnittsbreite beträgt 6 m. Die Planstraße B  soll eine Quer-

schnittsbreite von 5 m bekommen. Eine Separierung von Straße und Gehweg bzw. sonsti-

gen Anlagen innerhalb der Verkehrsfläche ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfah-

rens. Die Details des Straßenausbaus werden im Zuge der Straßenausbauplanung im An-

schluss an das Bebauungsplanverfahren festgelegt. Die Planstraße A endet in einer für 

dreiachsige Müllfahrzeuge ausreichend bemessenen Wendeanlage. Innerhalb der Ver-

kehrsflächen ist ein Begegnungsverkehr mit zwei PKW möglich. 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Von der Wendeanlage aus ist eine 10m lange Fußwegverbindung zum angrenzenden Wirt-

schaftsweg als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung vorgesehen. Die Breite und 

Kurvenradien orientieren sich an den Kurvenradien für Feuerwehrfahrzeuge und Breiten für 

Feuerwehrzufahrten, sodass ein zweiter Rettungsweg in das Wohngebiet über den Wirt-

schaftsweg von der Straße „Am Sportplatz“ gewährleistet werden kann.   

 

7. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§9 Abs.4 Ba uGB, i.V.m. 
BauO NRW) 
Als baugestalterische Festsetzungen werden im Wesentlichen Aussagen zur Dachgestal-

tung (Dachform, Dachneigung) getroffen. Zusätzlich ist eine ergänzende Regelung zur 

Firsthöhe Bestandteil der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen.  
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Die Dächer der Hauptgebäude können als Sattel-, Walm- oder Pultdach, Dachneigung 25 - 

45°, oder als Mansarddach, Dachneigung max. 80°, ausgeführt werden. Bei aneinander 

liegenden Gebäuden muss dieselbe Dachneigung gewählt werden. Die Dächer müssen auf 

beiden Seiten der Firstlinie die gleiche Dachneigung haben, ausgenommen Pultdächer. 

Flachdächer sind (nur) zulässig, wenn sie als Gründach ausgeführt werden. Garagen, Car-

ports und untergeordnete Nebenanlagen sind auch mit Flachdach zulässig, Dachneigung 0 

- 45°. 

Die ergänzende Regelung der Firsthöhe besagt, dass An-, Auf- und Vorbauten die Firsthö-

he des Hauptgebäudekörpers nicht übersteigen dürfen.  

Diese Festsetzungen dienen der Schaffung eines gewissen Grades an Homogenität des 

Erscheinungsbildes innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans und der Gewähr-

leistung des Einfügens des Vorhabens in die Umgebung, ohne dabei die Gestaltungsmög-

lichkeiten der späteren Bauherren zu sehr einzuschränken. 

 

8. Auswirkungen der Planung 

8.1 Verkehrstechnische Erschließung 

Das Plangebiet wird im Wesentlichen über die Ursprungsstraße verkehrstechnisch er-

schlossen, die im weiteren Verlauf an die Kölner Straße (Ortsdurchfahrt) anschließt. Für die 

südöstliche Bauzeile erfolgt die Erschließung über die vorhandene Straße „Am Sportplatz“, 

eine Seitenstraße der Ursprungsstraße. Die ca. 200m lange innere Erschließungsstraße 

wird als „Sackgasse“ ausgeführt. Davon zweigt eine ca. 50m lange Stichstraße für die 

nordwestlichen Grundstücke ab.  

8.2 Ver- und Entsorgung; Entwässerung; Löschwasser 

Der südliche Teil des Baugebietes an der Straße „Am Sportplatz“ kann an das örtlich be-

reits bestehende Ver- und Entsorgungsnetz angeschlossen werden. Der Rest folgt im Zuge 

des Straßenausbaus nach.  

Gemäß § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, 

verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in 

ein Gewässer eingeleitet werden. Da eine Versickerung aufgrund der Ergebnisse der hyd-

rogeologischen Untersuchung nicht zu empfehlen ist, scheidet diese Möglichkeit aus. Eine 

ortsnahe Einleitungsmöglichkeit in ein Gewässer besteht nicht. Ferner scheidet der Bau ei-

nes neuen Regenwasserkanals unter wirtschaftlichen und technischen Aspekten aus.  
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Die Entwässerung des Baugebietes „Auf der Menn II“ erfolgt somit, gem. Absprache mit der 

Bezirksregierung Köln über Anschluss an das örtliche Mischsystem. Die LWA-

Flutberechnung aus dem Jahre 1999 hat das Gebiet bereits so mit eingeplant. Für die neu 

anzulegende Anschlussleitung des größeren nördlichen Gebietsteils kann der Fußweg mit 

der Parzellen-Nr. 10, Flur 39, zum Verlegen genutzt werden.  

Bei Bedarf wird eine Rückhaltung zwischengeschaltet, die Details werden im Zuge der tief-

bautechnischen Ausbauplanung bzw. der Einleitungserlaubnis geklärt und geregelt. 

Die Grundversorgung mit Löschwasser wird im Zuge der Tiefbauplanung mit geregelt. Of-

fene Wasserentnahmestellen sind nicht vorhanden 

Die Verkehrsflächen sind ausreichend dimensioniert, so dass ein dreiachsiges Müllfahrzeug 

zur Leerung der Abfallbehälter eingesetzt werden kann. 

8.3 Immissionsschutz, Zonierung 

Im Rahmen der städtebaulichen Abwägung ist die Sicherstellung gesunder Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse nach §1 Abs. 6 BauGB geboten, für die die Belange des Immissions-

schutzes eine zentrale Bewertungsgrundlage darstellen.  

Immissionen durch Staub, Licht oder Geruch sind für das Plangebiet nicht relevant, so dass 

als zu untersuchende Immissionsart Schallimmissionen umgebender Nutzungen bleiben: 

1) Relevante Geräuschquellen  

Es wurden Straßenverkehrsgeräusche durch die Nutzung der Hauptverkehrsstraßen 

B51 und L110, sowie Sportanlagengeräusche durch die Nutzung mehrerer Tennisplätze 

und eines Fußballplatzes südöstlich des Plangebietes untersucht.  

2) Bewertungsgrundlage 

Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes bei der städtebaulichen Planung gibt 

die DIN 18005, Teil 1 (Schallschutz im Städtebau – Teil 1: Grundlagen und Hinweise für 

die Planung).  

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von Straßen werden gemäß DIN 18005, 

Teil 1 nach den RLS-90 berechnet. Sowohl bei der Planung von Straßen als auch von 

schutzbedürftigen Nutzungen ist die Einhaltung der Orientierungswerte anzustreben. 

Bei der Beurteilung von Sportanlagen ist gemäß DIN 18005, Teil 1 die 18. BImSchV 

(Sportanlagenlärmschutzverordnung) zu beachten.  

 

3) Berechnungsergebnisse 

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen: 
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Sportanlagengeräusche 

Werktags wird der Immissionsrichtwert gemäß der 18. BImSchV bzw. der Orientie-

rungswert gemäß dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 eines allgemeinen Wohnge-

bietes von 55 dB(A) tags im gesamten Plangebiet eingehalten. Innerhalb der Ruhe-

zeiten an Sonntagen (13:00 – 15:00 Uhr) wird der Immissionsrichtwert gemäß der 

18. BImSchV bzw. der Orientierungswert gemäß dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 

1 eines allgemeinen Wohngebietes von 55 dB(A) tags an der südöstlichen Plange-

bietsgrenze überschritten. Innerhalb des gesamten Plangebiets kommt es zu keiner 

Überschreitung des Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) tags um mehr als 30 dB(A). 

Das Spitzenpegelkriterium der 18. BImSchV wird somit eingehalten. 

Verkehrsgeräusche 

Im Tageszeitraum kommt es ausschließlich in einzelnen Bereichen an der nördli-

chen Plangebietsgrenze zu Überschreitungen des Orientierungswertes von 55 

dB(A). Im Nachtzeitraum wird der Orientierungswert von 45 dB(A) im gesamten 

nördlichen Bereich des Plangebiets und an der gesamten nordwestlichen sowie zum 

Teil an der südwestlichen Plangebietsgrenze überschritten.  

Da im Baugebiet ausschließlich Wohngebäude errichtet werden sollen (ohne 

Schwerverkehrsanteil, An- und Ablieferungen durch Lkw oder Sonstiges) kann im 

vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass auf den angrenzenden Straßen 

keine Erhöhung der Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB(A) durch das geplante 

Bauvorhaben erfolgt. Eine Erhöhung um 3 dB(A) tritt erst bei einer Verdopplung des 

bereits vorhandenen Verkehrs auf. Eine Erhöhung der Beurteilungspegel auf min-

destens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht ist ebenfalls 

nicht zu erwarten.  

 

4) Erforderliche Maßnahmen 

Der Aufwand für aktive Schallschutzmaßnahmen stehen in keinem angemessenen Ver-

hältnis zu Ihrem Nutzen, sodass die Durchführung aktiver Lärmschutzmaßnahmen im 

vorliegenden Fall nicht zu empfehlen ist.  

Schutzbedürftige Räume und Außenwohnbereiche (Balkone, Loggien, Terrassen)  kön-

nen dadurch geschützt werden, dass sie auf der lärmabgesandten Seite angeordnet 

werden. Da die geplanten Gebäude größtenteils einseitig durch Verkehrsgeräusche (aus 

nordwestlicher Richtung) oder durch Sportanlagengeräusche (aus südöstlicher Rich-

tung) belastet werden, stellt eine sinnvolle Anordnung der schutzbedürftigen Räume ei-

ne geeignete Lärmminderungsmaßnahme dar, die aufgrund ihrer relativ unaufwendigen 
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Durchführbarkeit noch vor den Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden berücksichtigt 

werden sollte. 

Innenräume können durch schalldämmende Außenbauteile geschützt werden. Dabei ist 

auf eine ausreichende Belüftung der betroffenen Räume auch bei geschlossenen Fens-

tern zu achten, die durch technische Lüftungseinrichtungen gewährleistet werden kann. 

Die Auslegung von Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbautei-

len kann im vorliegenden Fall durch die Festsetzung von Lärmpegelbereichen nach DIN 

4109, Teil 1, erfolgen. Die Lärmpegelbereiche werden auf Basis der maßgeblichen Au-

ßenlärmpegel festgesetzt. In Abbildung 5 sind die Lärmpegelbereiche innerhalb des  Un-

tersuchungsgebiets auf Basis der in der vorliegenden Schalltechnischen Untersuchung 

(Quelle: Naundorf Umweltconsulting GmbH, 01/2020) ermittelten maßgeblichen Außen-

lärmpegel farblich dargestellt. 

 
 Abbildung 5: Lärmpegelbereiche innerhalb des Plangebiets 

Das Plangebiet liegt größtenteils im Lärmpegelbereich III. Der südöstliche Teil des Plan-

gebiets liegt im Lärmpegelbereich II. Für die Außenfassaden innerhalb dieser Lärmpe-

gelbereiche sind demnach Bau-Schalldämm-Maße von R´w,ges ≥ 35 dB(A) (LPB III) 

bzw. R´w,ges ≥ 30 dB(A) (LPB II) erforderlich. Für die Einhaltung der Bau-Schalldämm-

Maße ist die Installation von isolierverglasten Fenstern, wie es bei Neubauten für die 

Einhaltung von Verordnungen (z. B. Energieeinsparverordnung) bereits Pflicht ist, aus-
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reichend. Isolierverglaste Fenster haben in der Regel Bau-Schalldämm-Maße von R´w, 

≥ 35 dB(A).  

8.4 Umweltbelange, Vermeidung und Ausgleich 

Nach § 1, Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) sollen die Bauleitpläne dazu beitragen, die na-

türlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Sie sollen die Belange des 

Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere der Tiere, 

der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Luft und des Klimas, das Wirkungsgefüge 

zwischen Ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt berücksichtigen. Alle be-

rührten Umweltbelange sind auf bauleitplanerischer Ebene (zuerst im FNP, anschl. im 

BPlan, im sog. „Abschichtungsprinzip“) zu erfassen, zu bewerten in die Abwägung einzu-

stellen. Sofern durch das Bauleitplanverfahren Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und 

des Landschaftsbilds gemäß § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 14 Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) ausgelöst werden sollten, sind diese gemäß § 18 BNatSchG bis 

zur Offenlage des Bebauungsplanes zu regeln. 

In Bebauungsplanverfahren nach § 13b findet die Eingriffsregelung jedoch keine Anwen-

dung. Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten 

als i.S.d. § 1a Abs.3 Satz 6 BauGB vor der Planung erfolgt oder zulässig und sind danach 

nicht auszugleichen. Darüber hinaus wird im beschleunigten Verfahren –wie im vereinfach-

ten Verfahren– von der Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 BauGB abgesehen und infolge des-

sen kein Umweltbericht erstellt. 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) müssen allerdings in jedem 

Fall die artenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Verbote nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG, welche bei der Umsetzung des Bebauungsplans zu beachten sind, im Rahmen 

einer artenschutzrechtlichen Prüfung abgeprüft werden. Die Auswirkungen und mögliche 

Konflikte der Planung in Bezug auf planungsrelevante Arten sind zu untersuchen. Aufgrund 

der Nähe zum FFH-Gebiet wurde auch eine FFH-Vorprüfung erarbeitet und den Planunter-

lagen beigefügt. 

8.4.1 Natur, Landschaft und Umwelt 

Die artenschutzrechtlichen Belange des Vorhabens wurden in einer Artenschutzrechtlichen 

Prüfung (Stufe II) untersucht (Quelle: Dr. Birgit Blosat, 12/2019). Die potentielle arten-

schutzrechtlich relevante Betroffenheit wurde im Sinne des §44 BNatSchG untersucht. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass für die im Betrachtungsraum vor-

kommenden artenschutzrechtlich relevanten Arten bei Umsetzung der dort formulierten 
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Vermeidungsmaßnahmen keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 

1 Nrn. 1-3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG eintreten. 

Aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet „Dahlemer Kalktriften“ wurde eine FFH-Vorprüfung er-

arbeitet (Quelle: Dr. Birgit Blosat, 11/2019). Diese kam zu dem Ergebnis, am Rand des 

Plangebietes zum FFH-Gebiet hin, entweder einen Grünstreifen von idealerweise 10-15m 

Breite oder eine Heckenpflanzung mit einheimischen Strauchgehölzen anzulegen, um die 

optischen Störwirkungen zu reduzieren. Außerdem soll die Erschließung jedenfalls nicht 

entlang des FFH-Gebietes verlaufen, damit keine Störungen durch Verkehr induziert wer-

den. 

8.4.2 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Der Oberboden ist entsprechend § 202 BauGB (Schutz des Mutterbodens) und DIN 18915 

(Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke) von allen Bau- und Betriebsflächen ge-

sondert abzutragen, zu sichern und zur späteren Wiederverwendung zu lagern. Zur Erhal-

tung der Bodenfruchtbarkeit und zum Schutz vor Erosion sind Oberbodenmieten spätes-

tens nach 6 Wochen mit geeignetem Saatgut (Luzerne oder andere stark wurzelnde Le-

guminosen) einzusäen. Nach Möglichkeit sind zumindest die obersten 30 cm des Boden-

profils wieder auf dem Baugrundstück einzubringen. Unbelasteter Erdaushub ist nach Mög-

lichkeit einer Wiederverwendung zuzuführen. Eine Deponierung ist nur in begründeten 

Ausnahmefällen zulässig. Unvermeidbare Belastungen des Bodens (Verdichtung, Vermi-

schung mit Fremdstoffen) sind nach Beendigung der Baumaßnahme zu beseitigen. Die 

Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass eine Verschmutzung des Bodens ausgeschlossen 

bleibt. 

Stellplätze, Zufahrten und Zuwegungen sind in wasserdurchlässigen Materialien (z.B. Pflas-

ter mit mindestens 1,0 cm breiten Fugen, wasserdurchlässiges Betonsteinpflaster, Rasen-

gittersteine, Schotterrasen) auszuführen. Damit soll der Oberflächenabfluss verringert wer-

den.  

Die zu erhaltenden Gehölze sind, sofern in ihrem Kronentraufbereich Bodenarbeiten durch-

geführt werden, gemäß der DIN 18920 (oder der RAS-LP4 für Straßen- und Wegebauarbei-

ten) zu schützen. Dieser Schutz sollte für die Dauer der gesamten Bauzeit einen ortsfesten 

Baumschutzzaun (Höhe mind. 2 m) beinhalten, der ein Ablagern von vegetationsschädli-

chen Stoffen und das Verdichten des Bodens verhindert. Auch bei dem Verlegen der Ver- 

und Entsorgungsleitungen ist in diesen Bereichen mit besonderer Sorgfalt zu arbeiten. Bei 

unvermeidbaren Querungen von Hecken, Gebüschen und Einzelbäumen sind die Leitungs-

trassen ggf. zu bohren, zu schießen oder per Handschachtung herzustellen. Sollten Wur-

zeln, Äste oder der Stamm dennoch geschädigt werden, sind diese fachgerecht nachzu-

schneiden und die entstandenen Wunden ordnungsgemäß zu versorgen. Bei einem Offen-
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halten von mehr als einer Woche von Baugruben im Kronentraufbereich der Gehölze sind 

diese gegen Austrocknung mit geeigneten Maßnahmen zu schützen (siehe DIN 18 920). 

Damit soll ein besonderer Schutz für die zu erhaltenden Gehölze im und um das Plangebiet 

während der Bauphase gewährleistet werden. 

Die Artenschutzprüfung kommt insgesamt zu dem Schluss, dass die wohnbauliche Ent-

wicklung am westlichen Ortsrand von Dahlem nur wenige Schutz- und Vermeidungsmaß-

nahmen im Sinne des Artenschutzes erfordert. Dies betrifft insbesondere eine Bauzeitenre-

gelung unter Berücksichtigung der Vogelbrutzeit (01.03. bis 30.09. eines Jahres). Funkti-

onserhaltende Maßnahmen zum Ausgleich von Fortpflanzungs- und Ruhestätten streng 

geschützter und/oder gefährdeter Arten sind nach derzeitigem Stand nicht notwendig. Wei-

terhin sind baubedingte Beschädigungen von randlich liegenden Gehölzstrukturen durch 

Bauarbeiten zu vermeiden.  

8.4.3 Kompensationsmaßnahmen 

Da der vorliegende Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB auf-

gestellt wird, gelten die Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu er-

warten sind, als bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig und sind 

gemäß § 1a Abs. 3 BauGB nicht auszugleichen. Insofern entsteht keine Ausgleichspflicht 

und es sind auch keine Kompensationsmaßnahmen zu formulieren. 

8.5 Flächenbilanz, Bodenordnung 

 

Ein Großteil der Flächen im Plangebiet befindet sich bereits im Besitz der Gemeinde Dah-

lem. Zu den übrigen Teilflächen werden Kaufgespräche seitens der Gemeinde geführt, mit 

dem Ziel, die gesamte Fläche aus gemeindlicher Hand erschließen und vergeben zu kön-

nen. 
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9. Nachrichtliche Übernahmen 
Als nachrichtliche Übernahme sind lediglich ein südwestlich angrenzendes Landschafts-

schutzgebiet, ein Naturschutzgebiet und das FFH-Gebiet „Dahlemer Kalktriften“ in den Plan 

eingetragen. Die Auswirkungen auf die Planung sind bereits zuvor beschrieben worden. 

 

10. Hinweise und Empfehlungen 
Es wird empfohlen, anfallendes Niederschlagswasser aus der Dachentwässerung in einer 

auf dem Grundstück gelegenen Regenrückhalteeinrichtung zu sammeln und zu speichern. 

Das Fassungsvermögen des Auffangbehälters (z.B. Zisterne, naturnaher Teich) sollte min-

destens 20 Liter pro qm versiegelter Grundstücksfläche betragen. Überschüssiges Wasser 

ist durch einen Überlauf in die Regenwasserkanalisation einzuleiten. Damit soll die Überflu-

tungsgefahr bei Starkregenereignissen reduziert werden.  

Sollten im Zuge der Baumaßnahmen vor Ort schädliche Bodenveränderungen festgestellt 

werden, ist die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Euskirchen nach § 2, Abs. 1 Lan-

desbodenschutzgesetz (LBodSchG) unverzüglich zu informieren. Liegen im Zusammen-

hang mit Bodeneingriffen Hinweise und Erkenntnisse über Schadstoffbelastungen des Bo-

denaushubs oder der sonstigen Bauabfälle vor, so sind diese Abfälle bei den Bauarbeiten 

getrennt von den unbelasteten Materialien zu halten und in Abstimmung mit der Unteren 

Abfallwirtschaftsbehörde zu untersuchen und zu entsorgen. 

Baugrunduntersuchungen – nach den Vorgaben der DIN EN 1997-1/-2 (Eurocode 7) DIN 

1054 sowie DIN 4020 – werden empfohlen.  

Bei Bodeneingriffen auftretende archäologische Befunde oder Zeugnisse tierischen und 

pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit sind gemäß Denkmalschutzgesetz NRW, 

der Gemeinde Dahlem als Untere Denkmalschutzbehörde oder dem LVR – Rheinisches 

Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Nideggen zu melden. Hingewiesen wird auf die 

§§15 (Aufdeckung von Bodendenkmälern) und 16 (Verhalten bei Aufdeckung von Boden-

denkmälern) des DschG NW. Die zur Anzeige Verpflichteten (Eigentümer/Bauherr/Leiter 

der Arbeiten) haben das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte in unverän-

dertem Zustand zu erhalten. Die Weisung des Denkmalamtes für den Fortgang der Arbei-

ten ist abzuwarten.  

Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Boden kann nicht ausgeschlossen werden. Erfol-

gen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen, wie Rammarbeiten, Pfahl-

gründungen etc., wird eine Sicherheitsdetektion nach dem entsprechenden Merkblatt emp-

fohlen. Bei einem evtl. Auffinden von Kampfmitteln während der Erdbauarbeiten sind aus 

Sicherheitsgründen die Arbeiten sofort einzustellen und die nächstgelegene Polizeidienst-
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stelle, die zuständige Ordnungsbehörde oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zu 

verständigen.  

 

Weitere nicht unmittelbar im BPlan-Verfahren zu lösende Sachverhalte, wie z.B. Brand-

schutzauflagen, Beachtung (oder Umverlegung) vorhandener Leitungen, wasserrechtliche 

Regelungen zur Abwasser- und Niederschlagswasserentsorgung, etc. sind bei den noch 

nachfolgenden Bauausführungsplanungen bzw. im Genehmigungsverfahren zu regeln. 

 

 

 

 

 

Stand: Entwurf, Juni 2020 

Bearbeitung im Auftrag der Gemeinde durch: 

 

 

 


